
� Die Diskussion um mangelnde Ausbildungs-

plätze, nicht ausbildungsreife Jugendliche und

den europäischen Qualifizierungsrahmen hat

die Flexibilisierungsdebatte von Berufen in

der Ordnungsarbeit neu entfacht. Dabei stellt

sich die Frage nach der gesellschaftlichen

Bedeutung des Berufsprinzips im Allgemeinen

und die der Handlungsorientierung und

g e s t a l t u n g s o ffenen Strukturkonzepte im

B e s o n d e ren. Welche Möglichkeiten bietet die

F l e x i b i l i s i e rung von Berufen, und welche Aus-

wirkungen hat diese auf das Berufsprinzip? In

diesem Zusammenhang werden die Positionen

der politischen Parteien und Sozialpartner bei

der Novellierung des Beru f s b i l d u n g s g e s e t z e s

(BBiG) dargestellt. Abschließend entwickelt

der Autor Thesen für eine We i t e re n t w i c k l u n g

des Beru f s p r i n z i p s .

Die Entwicklung des Berufsprinzips –
R ü c k b l i c k

Ein historisches Verdienst des BBiG von 1969 war es, dass
neben einer bundeseinheitlichen Regelung der Berufe das
Berufsprinzip gesetzlich verankert wurde. Zu den Kernele-
menten des deutschen Berufsausbildungssystems gehören
die in § 1 BBiG verankerten Standards wie

• die Vermittlung der notwendigen beruflichen Fertigke i-
ten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Ausübung einer
qualifizierten beruflichen Tätigkeit befähigen;

• die Durchführung der Ausbildung in einem geordneten
A u s b i l d u n g s g a n g ;

• der Erwerb der erforderlichen Berufserfahrung;
• die berufliche Fortbildung, die die berufliche Hand-

l u n g s f ä h i g keit erhalten;
• die berufliche Umschulung, die zu einer anderen beruf-

lichen Tätigkeit befähigen soll.

Vor diesem Hintergrund verabschiedete 1974 der Bundes-
ausschuss für Berufsbildung eine Empfehlung zu „Kriterien
und Verfahren für die Anerkennung und Aufhebung von
A u s b i l d u n g s b e r u f e n “.

Der Hauptausschuss des BIBB bestätigte im Jahre 2000 in
einem Diskussionspapier die Empfehlung und schlug vor,
die Kriterien „als wesentliche Entscheidungsgrundlage“ für
die Anerkennung von Ausbildungsberufen heranzuziehen.
Die qualifikatorisch-arbeitsmarktbezogenen Funktionen,
die sozio-kulturelle und sozial-integrative sowie die indi-
viduell-subjektive Bedeutung des Berufsprinzips wurde
u. a. von LA U R- ER N S T herausgearbeitet. LA U R- ER N S T weist zu
Recht darauf hin, dass mit dem Beruf „Vertrauen“ geschaf-
fen wird und die Berufsverbände, Kammern und Gewerk-
schaften den Inhaber eines Berufes „protektionieren“. Je
vielschichtiger und anspruchsvoller ein Beruf definiert sei,
desto geringer sei die Zahl der Mitbewerber und desto
höher die Wa h r s c h e i n l i c h keit, einen Arbeitsplatz zu erhal-
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ten. Daraus schlussfolgert sie, dass die Schutzfunktion ei-
nes Berufes schwinden würde, wenn „Jedermannstätigke i-
ten“ als Beruf bezeichnet würden. Aus diesem Grunde sind
Einfachberufe problematisch. Anforderungs- und Niveau-
absenkung „nach unten“ verringern den „Professions-
schutz“ (LA U R- ER N S T 2 0 01, S. 34 f . ) .

Neue Anford e rungen – neue Konzepte

Bereits in den 90er Jahren wurde auf modulare angelsäch-
sische Strukturen rekurriert und das Berufsprinzip in Frage
gestellt. Module seien flexibler und würden die Ve r ä n d e-
rungsdynamik der Wirtschaft besser erfassen. Bei der Dis-
kussion gerieten die Grenzen und Gefahren der Modulari-
sierung für das Berufsprinzip zunächst in den Hintergrund.
Die Reaktionen waren unterschiedlich.
Schließlich fand die Handlungsorientierung als Leitbild-
funktion Eingang in (gestaltungsoffene) Berufe. Mit den
neuen Berufen sollte die Ausbildungsqualität verbessert
und sollten mehr Ausbildungsbetriebe gewonnen werden.
E xemplarisch für neue Berufskonzepte sind die vier IT- Be-
rufe mit Kern- und Fachqualifikationen und der Integra-
tion der Weiterbildung, sowie die Dienstleistungsberufe
Veranstaltungskaufleute, Sport- und Fitnesskaufleute und
die Kaufleute im Gesundheitswesen. Bei der Neuordnung
des Mediengestalters/der Mediengestalterin für Digital- und
Printmedien verständigten sich die Sozialparteien auf
Wahl- und Pflichtqualifikationen. Das Einzelhandelsmodell
Ve r k ä u f er/Verkäuferin und Kaufleute im Einzelhandel de-
finiert gemeinsame Ausbildungsinhalte, stellt curriculare
Verbindungen der beiden Berufe her und enthält Zusatz-
qualifikationen. Die genannten Strukturbeispiele enthalten
flexible Elemente unter Beibehaltung des Berufsprinzips.
Die Evaluation der IT- und Medienberufe durch das Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB) zeigt, dass sich die
neuen Berufskonzepte in den Betrieben und im Sinne der
Auszubildenden bewährt haben, zugleich aber durch ihre
Komplexität und Flexibilität neue Fragen und Probleme
hinsichtlich der Ausbildungsorganisation und des Prü-
fungswesens aufgeworfen haben (vgl. BO R CH /WE I ß M A N N

2002 und KR Ä M E R 2 0 0 4 ) .

BBiG und Flexibilisieru n g

Die Flexibilisierungsdiskussion hatte auch Auswirkung auf
die Novellierung des BBiG im Jahr 2005. Der alte und neue
§ 1 BBiG sind nicht identisch. Während die berufliche
H a n d l u n g s f ä h i g keit neu aufgenommen wurde, findet sich
die „breit angelegte berufliche Grundbildung“ nicht mehr
im Gesetz. „Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung
einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich wan-

delnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigke i t e n ,
Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähig-
keit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln.
Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfah-
rungen zu ermöglichen.“ (§ 1 Abs. 3 BBiG).

Im § 5 BBiG (Ausbildungsordnung) wurden die §§ 25 und
26 BBiG zusammengefasst. Nach Abs. 2 Nr. 1 kann die
Ausbildungsordnung vorsehen
„... dass die Berufsausbildung
in sachlich und zeitlich beson-
ders gegliederten, aufeinander
aufbauende Stufen erfolgt;
nach den einzelnen Stufen soll
ein Ausbildungsabschluss vor-
gesehen werden, der sowohl zu
einer qualifizierten beruflichen
T ä t i g keit im Sinne des § 1
Abs. 3 befähigt als auch die
Fortsetzung der Berufsausbil-
dung in weiteren Stufen er-
möglicht (Stufenausbildung)“.
Unterbricht der Auszubildende
in diesem Falle die Ausbildung
während oder nach einer Stu-
fe, dann verfügt er über ke i n e n
Berufsabschluss. Nähere Ein-
zelheiten sind im BBiG nicht
geregelt. Der Ausbildungs-
vertrag bei Stufenausbildung
muss sich jetzt über die ge-
samte Dauer bis zum Ablauf
der letzten Stufe erstrecke n
und hat Eingang in § 21 Abs. 1
BBiG gefunden.
In der Pressemeldung des
Deutschen Bundestages wird
die Aufwertung der Stufenaus-
bildung hervorgehoben und
die Steigerung von ca. sechs
Prozent auf mindestens ein Drittel aller Berufsbilder gefor-
dert (Pressedienst des Deutschen Bundestags vom
2 6. 1. 2005). Die in § 5 Abs.1 Ziff. 2 BBiG festgelegte Aus-
bildungsdauer blieb unverändert, sie „soll nicht mehr als
drei und nicht weniger als zwei Jahre betragen“.

Die Positionen im Ausschuss des Deutschen Bundestages
für Bildung, Forschung und Technikfolgeabschätzung zur
Flexibilisierung lassen sich wie folgt skizzieren:

Die SPD-Fraktion vertritt die Auffassung: „Man habe durch
die enge Anbindung an das Berufsprinzip Tendenzen einer
durchgehenden Modularisierung und einer Inflation ver-
kürzter Ausbildungen entgegengewirkt.“ (Deutscher Bun-
destag 2005, Drucksache 15/4752, S. 36)
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Kriterien für die Anerkennung und

die Beibehaltung anerkannter Aus-

b i l d u n g s b e ru f e

• H i n reichender Bedarf an entspre c h e n-

den Qualifikationen, der zeitlich unbe-

g renzt und einzelbetriebsunabhängig

i s t

• Ausbildung für qualifizierte, eigenver-

a n t w o rtliche Tätigkeiten auf einem

möglichst breiten Gebiet

• Anlage auf dauerhafte, vom Lebens-

alter unabhängige berufliche Tätigkeit

• b reit angelegte berufliche Gru n d b i l-

d u n g

• Möglichkeiten eines geordneten Aus-

b i l d u n g s g a n g e s

• A u s reichende Abgrenzung von ande-

ren Ausbildungsberu f e n

• Operationalisierbarkeit der Ausbil-

d u n g s z i e l e

• Ausbildungsdauer zwischen zwei und

d rei Jahre n

• G rundlagen für Fortbildung und beru f-

lichen Aufstieg

• E rwerb von Befähigungen zum selbst-

ständigen Denken und Handeln bei

der Anwendung von Fertigkeiten und

K e n n t n i s s e n

(aus: Beschluss des Bundesausschuss für

B e rufsbildung vom 25.10.1974)



Die CDU/CSU-Fraktion vertritt die Auffassung, dass auf-
grund der Wissensgesellschaft die Berufsbilder immer theo-
rielastiger würden. „ Vor diesem Hintergrund sei es wichtig,
dreijährige Berufsbilder auch stufenweise zu organisieren,
um eine Zwischenzertifizierung zu erreichen.“ (ebd. S. 38)

Die Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN weist in die-
sem Zusammenhang darauf hin, „... dass die Forderung
nach mehr Flexibilität und das Eingehen auf betriebliche
Erfordernisse nicht zu einer Schmalspurausbildung führen
d ü r f e “. (ebd. S. 40)

Die FDP-Fraktion plädierte für eine stufenweise Ausbil-
dung und Modularisierung der Ausbildungsgänge, um „so-
ziale Härtefälle zu lösen“. „Durch die Gliederung der Aus-
bildung in Grund- und Qualifizierungsbausteine würden
auch Unternehmen mit eingeschränkten Ausbildungsmög-
l i c h keiten in die Berufsausbildung einbezogen.“ (ebd. S. 41 )

Die Bundesregierung schätzt die Öffnung für die Stufen-
ausbildung wie die SPD- und die Grünen-Fraktion verhal-
ten ein: „Es gebe natürlich Bereiche der beruflichen Aus-
bildung, die sich nicht für eine Stufenausbildung eigneten.
Auf der anderen Seite sollen für benachteiligte junge Men-
schen Korridore durch Stufenausbildungen geschaffen wer-
den. Das BMBF habe hier keine feste zahlenmäßige Vo r-
stellung, aber man habe ein Verfahren gewählt, das in je-
dem Einzellfall eine Begründung für den eingeschlagenen
Weg erfordere.“ (ebd. S. 42)

In der Einzelbegründung zu § 5 heißt es schließlich: „ D i e
damit zum Ausdruck gebrachte Priorität für einen grund-
sätzlich flexibleren Aufbau der Ausbildungsordnungen stellt
keineswegs eine Abkehr vom Berufsprinzip dar. Dies wird
durch die weiterhin am Berufsprinzip orientierten bundes-
weit einheitlichen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
weiterhin gewährleistet.“ (ebd. S. 44)

Die Gewerkschaften haben ihre ablehnende Haltung ge-
genüber zweijährigen Berufen bekräftigt. Dem Modell der
Stufenausbildung stehen nicht alle Gewerkschaften ableh-
nend gegenüber. Die Arbeitgeberverbände begrüßen die
Öffnung für zweijährige Berufe, kritisieren aber die Ve r-
tragsgestaltung der Stufenausbildung, die einen Ve r t r a g
über die gesamte Dauer der Ausbildung vorsieht.

A n f o rd e rungen an modern e
A u s b i l d u n g s b e ru f e

1. V E RTIKALE UND HORIZONTALE DURCHLÄSS IGKE IT

E R M Ö G L I C H E N

Die Flexibilität des Berufs „nach unten“ ist im Sinne des
Berufsprinzips nicht beliebig dehnbar. Bei gestuften und
flexiblen Berufen sollten Konzepte im Vordergrund stehen,
die einen hohen Grad an Durchlässigkeit der unteren zu
höheren Stufen ermöglichen.

Als Kriterien für flexible und gestufte Berufe werden vor-
g e s c h l a g e n
• Berufe entsprechen den Bestimmungen des BBiG. Das

beinhaltet berufliche Handlungsfähigkeit, die weiter-
führende berufliche Fachbildung u. a. als Vo r b e r e i t u n g
auf eine vielseitige, berufliche Tätigkeit ermöglicht.

• Berufe müssen den Kriterien der Empfehlungen des Bun-
des- bzw. Hauptausschusses zur Anerkennung von Aus-
bildungsberufen entsprechen.

• Durch mindestens einen Brücken- oder mehrere An-
schlussberufe ist die Fortsetzung der Ausbildung zu ei-
nem voll- oder höherwertigen Abschluss sicher zu stel-
len (BR Ö T Z, SC H WA R Z 2 0 0 4 a ) .

• Dies setzt die curriculare Abstimmung der Inhalte und
die Anerkennung der bisher erworbenen beruflichen
Qualifikationen (Berufsausbildungsvorbereitung und
zweijährige Berufe) voraus.

• Jede Form der Ausbildung sollte so angelegt sein, dass
sie eine horizontale und vertikale Durchlässigkeit auf
den unterschiedlichen Qualifikationsebenen ermöglicht.
Eine auf Integration setzende Stufenausbildung ist so
umzusetzen, dass sie die individuelle Förderung von un-
terschiedlich begabten Jugendlichen ermöglicht.

• Modelle der (Stufen-)Ausbildung sind so anzulegen, dass
sie einer zu starken Spezialisierung entgegenwirken und
die Anzahl der Berufe verringern.

• Bei gestuften und flexiblen Ausbildungsmodellen ist da-
rauf zu achten, dass es zu keinem Qualifikationsgefälle
zwischen Groß- und Kleinbetrieben, zwischen Ballungs-
gebieten und strukturschwachen Regionen und zu Ve r-
werfungen zwischen Ost- und Westdeutschland ko m m t .

• Berufe (= Ausgangsniveau) zu stufen ist sinnvoll, wenn
die Stufen nach oben führen, außerdem aus Gründen der
Didaktik und der Lernmotivation. Deshalb sind alle fle-
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xibel gestalteten Ausbildungsberufe so anzulegen, dass
der Durchstieg zu einem voll- oder höherwertigen Ab-
schluss möglich ist. Also: „Kein Abschluss ohne An-
schluss!“ (BE L L A I R E, BR A N D E S 2 0 0 4 )

2 . FÖRDER UNG DER BENACHTEILIGTEN STAT T

A N L E R N B E R U F E

Die Befürworter der Einführung von zweijährigen theorie-
geminderten Ausbildungsberufen haben zwei Ziele: die
Ausbildungsbereitschaft der Betriebe erhöhen und zugleich
benachteiligte Jugendliche fördern. Ob sich damit neue
Ausbildungsplätze erschließen lassen, und inwieweit mit
einer verkürzten und inhaltlich reduzierten Ausbildung
neue Ausbildungs- und Beschäftigungschancen eröffnet
werden, muss sich noch erweisen (BR Ö T Z, SC H WA R Z 2 0 0 4 b ) .
Eine kürzere Ausbildungsdauer von Berufen für lern- und
leistungsschwache Jugendliche verkennt zwei Probleme.
Zum einen selektiert und stigmatisiert sie eine bestimmte
Gruppe von Jugendlichen, anstatt ihnen bildungspolitische
Optionen zu eröffnen, und zum anderen verkürzt sie ge-
rade jenen Auszubildenden die Ausbildungsdauer, die ei-
ner besonderen fachlichen oder pädagogischen Unterstüt-
zung bedürfen.

Auch ist nicht ausgemacht, dass Einfachberufe überhaupt
Jugendlichen mit schlechteren Voraussetzungen zugute
kommen werden oder ob nicht bei knappem Angebot ein
Verdrängungswettbewerb durch Ausbildungsplatzsuchende
mit höherer Vorbildung stattfindet.

Absolventen zweijähriger Berufe unterliegen auch einem
höheren Arbeitsplatzrisiko als Absolventen dreijähriger Be-
rufe. Während im Jahre 2002 das Risiko, nach der Ausbil-
dung arbeitslos zu werden, im Durchschnitt aller Berufe bei
8 ,8 % lag, waren es bei den zweijährigen Ausbildungsberu-
fen 11 ,1%. Am stärksten von Arbeitslosigkeit nach der
Ausbildung betroffen sind Fachkräfte im Gastgewerbe
( 2 4 ,1%), Teilezurichter (20,1%), Hochbaufacharbeiter
( 1 9 ,6%) und Handelsfachpacker (18,1 %) (Quelle: BERUFE-
Net, abgefragt am 18. 5. 2005). Die Zahlen spiegeln den
signifikanten Zusammenhang wider zwischen niedriger
Qualifikation und erhöhtem Arbeitsplatzrisiko. „Je niedri-
ger die formale Qualifikation, desto schlechter die Po s i t i o n
auf dem Arbeitsmarkt.“ (DO S TA L 2 0 01 )

Ab dem Ausbildungsjahr 2007 wird eine Trendwende bei
den Absolventen/-innen der allgemein bildenden Schulen
einsetzen. Ausgehend von den Prognosen wird sich ihre
Zahl in den neuen Bundesländern von heute 160.000 auf
80.000 bis 2015 halbieren. Die geschätzte Nachfrage im
Westen wird auch im Jahre 2015 noch bei 490.000 bis
500.000 liegen und damit um 10.000 bis 20.000 höher sein
als im Jahre 2000 (BR O S I, TR O LT S C H, UL R I C H 2 0 01). Es gilt
also rechtzeitig dem Fachkräftemangel entgegenzuwirke n .

Denn volkswirtschaftlich wird der Wettbewerb nicht mit
gering qualifizierten Fachkräften, sondern mit breit und
höher qualifizierten Arbeitskräften entschieden.

Dem Beispiel des dreigegliederten Schulsystems zu folgen
und Anlernberufe (durch Einstiegsqualifizierung), Einfach-
berufe (durch theoriegeminderte 2-jährige Berufe) und
Fachberufe (3-jährige Berufe) zu etablieren, könnte eher zu
Stigmatisierung und Statusverlust führen, als die Förde-
rung benachteiligter Jugendlicher zielgruppengerecht zu
verbessern. Auch ist das dreigegliederte Schulsystem im in-
ternationalen Vergleich nicht unbedingt ein Vorbild. Es
sollten keine weiteren Barrieren aufgebaut werden, die die
D u r c h l ä s s i g keit behindern.

3. „BAS ISBERUFE“ KONTRA ZERSPLITTERUNG

„Basisberufe“, die sich am Berufsprinzip und an einheit-
lichen Standards orientieren, können eine Lösung sein, um
die Qualifikationsanforderungen eines Hightech-Landes
zukünftig zu erfüllen: Basisberufe – mit gemeinsamen In-
halten und flexiblen Anteilen – können den Rahmen für
eine umfassende Qualifizierung bilden. Basisberufe könnte
bedeuten, Inhalte und Vermittlung an einem definierten
beruflichen Anforderungsprofil auszurichten und einen
verbindlichen Rahmen zu schaffen, der es allen Akteuren
erlaubt, ihre jeweiligen Stärken besser einzusetzen. Bei-
spielhaft sollen die Berufe in der Finanzwirtschaft genannt
werden. Ausgehend vom Wandel der Finanzmärkte, neuer
Arbeits- und Unternehmensstrukturen und den Auswirkun-
gen der Globalisierung wird es künftig nicht mehr ausrei-
chen in den Kategorien einzelner Teilbranchen der klassi-
schen Finanzwirtschaft zu denken. Eine adäquate Antwort
sind neue Strukturmodelle für die gesamte Finanzdienst-
leistungsbranche, eingebunden in ein Konzept lebensbe-
gleitenden Lernens. Analog zum Branchenkonzept der IT-
Berufe wären Kernqualifikationen für die Berufe Bank-,
Versicherungs-, Investmentfondskaufleute und ggf. der Im-
mobilienkaufleute denkbar. Ziel einer solchen Ausbildung
bleibt die volle berufliche Handlungsfähigkeit, die durch
eine Kombination von Kern- und Fachqualifikationen er-
reicht werden. Das „Neue“ und „Andere“ ist, dass die In-
halte nicht mehr als Aufbaustufen verstanden werden, son-
dern integrativ vermittelt werden bzw. bei denen die Gren-
zen zwischen Kern- und Fachqualifikationen fließend sind.
A u s b i l d u n g s konzepte dieser Art sind so angelegt, dass die
B e r u f l i c h keit vom ersten Tage der Ausbildung umgesetzt
wird. Insofern greift die häufig erhobene Kritik und Ske p-
sis nicht, dass Berufe dieser Art zu wenig praxisorientiert
seien und damit Nachlernzeiten zur Folge hätten. Das Ge-
genteil ist der Fall, die Ausbildung kann sich schon im
ersten Ausbildungsjahr am Berufsprofil orientieren, stärke r
auf betriebliche Belange eingehen, eine gemeinsame Be-
schulung ist möglich und der Wechsel in andere Berufe der
Branche wird erleichtert.
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Die Evaluation der vier IT-
Berufe hat gezeigt, dass die
Gesamtstruktur stimmig ist
und hohe Akzeptanz in den
Betrieben und bei den Ju-
gendlichen gefunden hat:
Ausgerichtet am Profil eines
Basisberufes sollten betrieb-
liche und schulische Ausbildungszeiten nach Dauer und
Zeitpunkt innerhalb eines Rahmens verhandelbar sein. Je
nach grundlegenden, übergreifenden, fachtheoretischen
oder fachspezifischen, arbeitsprozessorientierten Inhalten
würde mal der Betrieb bzw. der betriebliche Ausbildungs-
verbund oder die Schule einen größeren Anteil der Ve r-
mittlung übernehmen.

Lern- und Ausbildungsschwierigkeiten der Jugendlichen
müssten auf die gleiche Weise durch zeitlich, inhaltlich
und pädagogisch individuell differenzierte Fördermöglich-
keiten ausgeglichen werden. Basisberufe sollten eine be-
stimmte Mindestdauer (zwei bis drei Jahre) haben und den
Durchstieg zu höheren Ausbildungsgängen sowie zur
Hochschule ermöglichen.

Jugendliche, die trotz individueller Förderung einen
Berufsabschluss nicht schaffen, sollten die Möglichkeit der
A n e r kennung und Zertifizierung erworbener Qualifika-
tionen erhalten sowie die des Wiedereinstiegs. Dies würde
den beruflichen Durchstieg erleichtern und eine Lücke, die
das BBiG gelassen hat, schließen. Basisberufe könnten
schließlich die Anzahl der existierenden Berufe vermindern
und damit auch zu weniger Bürokratie und Regulierung
beitragen.

F a z i t

Das Berufsprinzip wird durch seine offene und dynamische
Form den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anfor-
derungen gerecht. Seine Orientierungsfunktion sollte des-
halb nicht aufgegeben werden. Der Beruf bildet immer
noch einen, wenn nicht den „Kristallisationspunkt sozialer
I d e n t i t ä t “.

Bei der Umsetzung des neuen BBiG wird von Bedeutung
sein:
• welche Maßnahmen zur Sicherung des Fachkräftenach-

wuchses ergriffen werden,
• welchen Stellenwert das Berufsprinzip bei der Schaffung

des nationalen und europäischen Qualifizierungsrahmen
einnehmen wird

• und welche Rolle schließlich Bund und Länder im Rah-
men der Zuständigkeit der Berufsbildung spielen werden
(Stichwort Föderalismusdebatte).

Das neue BBiG hält am Berufsprinzip fest. Gleichzeitig ist
mit der Flexibilisierung eine Tendenz entstanden, Berufe
zu zersplittern und das Berufsprinzip auszuhöhlen. Dies
gilt für alle Berufe ohne Anschlussfähigkeit und mit ge-
ringer Ve r w e r t b a r keit auf dem Arbeitsmarkt, unabhängig
von der Ausbildungsdauer. Offen ist auch, ob der We g f a l l
einer „breit angelegten beruflichen Grundbildung“ zu
mehr theoriegeminderten Berufen führen und das Berufs-
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